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Der Führer über die Baukunst
Es ist nicht eine besondere Begnadung eines Künstlers, 

sondern stets eine selbstverständliche Voraussetzung, daß 
er den primitiven allgemeinen Anforderungen an die 
untergeordneten Lebenszwecke eines Baues von vorn
herein Genüge leisten kann. Das Entscheidende aber 
bleibt stets, daß er dem Gesam tzweck der gestellten A u f
gabe eine entsprechende und ihn klar zum Ausdruck 
bringende Form gibt.

Das wichtigste scheint mir dabei zunächst die Schei
dung des öffentlichen Monum entalbaues von dem pri
vaten Bau zu sein. Das Bauwerk der Allgem einheit hat 
eine würdige Repräsentierung des Auftraggebers, d. h. 
der Allgemeinheit, und eine schlagende Erfüllung der ge
stellten Aufgaben im besonderen zu sein. Die würdige 
Lösung einer solchen Aufgabe aber hat ebensowenig zu 
tun mit protzenhafter Aufdringlichkeit, w ie  umgekehrt 
auch nichts mit einer ebenso falschen „Bescheidenheit", 
wie denn überhaupt heute die Unfähigkeit, eine künstle
risch eindrucksvolle und gültige Lösung zu finden, nur zu 
häufig motiviert wird mit der an sich sonst gar nicht 
vorhandenen Bescheidenheit der „G esinnung " des Bau
gestalters.

Die Sachlichkeit bedeutet nichts anderes, als ein Bau
werk für den Zweck zu bauen, für den es bestimmt ist. 
Die Bescheidenheit würde nun heißen, dabei mit einem 
Minimum an Mitteln ein Maximum an W irkung zu erzielen . 
Zumeist wird aber das Minimum der Mittel verwechselt 
mit dem Minimum der Fähigkeit, w as dann ersetzt werden 
soll durch ein Maximum von mehr oder w eniger erläutern
den Erklärungen. Bauten müssen für sich sprechen.

Der wirkliche Baukünstler w ird , den Zweck der ihm 
gestellten Aufgabe tief innerlich aufnehm end, intuitiv 
¡ene Lösung finden, die den äußerlich  schlagendsten Aus
druck hierfür abgibt, d. h., er w ird es fertigbringen, z. B. 
ein Theater aus dem Zweck und den kulturgeschichtlich

„E s  sojl uns mit freud igem  Stolz e rfü llen , d a ß  durch eine e igen
artige  Fügung der größte Baum eister, den Deutschland seit Schinkel 
b esaß , im neuen Reich und für d ie Bewegung seine ersten und le ider 
e inzigen  M onum entalwerke in Stein als Denkm äler e iner edelsten, 
w ah rhaft germ anischen Tektonik errichten konnte.'"

Aus der Kulturrede auf dem Reichsparteitag

vorhandenen Bedingtheiten schon äußerlich unzweideutig 
als Theater erscheinen zu lassen.

Er wird dabei ebensosehr eine Summe kulturgeschicht
licher Eindrücke als nun einmal gegeben in Rechnung 
stellen und damit berücksichtigen, w ie umgekehrt, die 
durch die G egenw art gestellte Aufgabe erfüllen. Er wird 
also weder den Eindruck eines griechischen Tempels er
wecken noch den einer romantischen Burg oder den eines 
Getreidesilos. Er wird ebensowenig auf die Verwendung 
moderner Baustoffe und ihre künstlerische Bearbeitung 
verzichten w ie er keine Angst haben wird vor dem Zu
rückgreifen auf Formelemente, die in der Vergangenheit 
aus einer ähnlichen rassischen Veranlagung herausge
funden, entweder noch weiterzuentwickeln oder gar zu 
veredeln sind oder als unentbehrliche Silben der Sprache 
der Baukunst angesehen werden können.

Immer aber wird der M aßstab für die Beurteilung des 
Schönen in der empfundenen klarsten Zweckm äßigkeit 
liegen ; diese zu finden, ist die Aufgabe des Künstlers. Es 
zu empfinden, zu verstehen und zu würdigen, die A u f
gabe jener, die als Bauherren die Verantwortung tragen 
für die Stellung und Vergebung der öffentlichen A uf
träge.

Es ist zu dem Zweck nötig, daß die wirklich großen 
Aufgaben einer Zeit auch groß gestellt werden, d. h. die 
öffentlichen Aufträge müssen, wenn ihre Lösung Ew ig
keitswert in sich tragen soll, in eine bestimmte Relation 
gebracht werden zu den Größenordnungen des sonstigen 

Lebens.

Es ist unmöglich, einem Volke einen starken inneren 
Halt zu geben, wenn nicht die großen Bauten der A llg e
meinheit sich wesentlich über die W erke erheben, die 
doch mehr oder weniger den kapitalistischen Interessen 
einzelner ihre Entstehung und Erhaltung verdanken.

747



Es ist unmöglich, den Monumentalbau des Staates oder 
der Bewegung in eine G röße zu bringen, die zwei oder 
drei zurückliegenden Jahrhunderten entspricht wahrend 
umgekehrt der Ausdruck der bürgerlichen Schöpfungen 
auf dem Gebiete des privaten oder gar rein kapitalisti
schen Bauens sich um das V ie lfache verstärkt und ver
größert hat. W as den Städten des Altertums und des 
Mittelalters die charakterlichen und damit bewunderungs
würdigen Züge verlieh, w ar nich die G röße der bürger
lichen Privatgebäude, als vielmehr die sich weit darüber 
erhebenden Dokumente des Gemeinschaftslebens. Nicht 
diese waren mühsam aufzusuchen, sondern die Bauten 
des privaten Bürgertums lagen tief in deren Schatten. So
lange die charakteristischen Züge unserer heutigen G ro ß 
städte als hervorragendste Blickpunkte, W arenhäuser, Ba
sare Hotels, Bürogebäude in Form von W olkenkratzern 
usw.' ausmachen, kann weder von Kunst, noch von einer 
wirklichen Kultur die Rede sein. Hier w äre es geboten,

sich bescheiden in Einfachheit zurückzuhalten. Leider 
wurde aber im bürgerlichen Zeitalter die bauliche Aus
gestaltung des öffentlichen Lebens zurückgehalten zu
gunsten der O bjekte des privatkapitalistischen Geschäfts
lebens. Die große kulturgeschichtliche Aufgabe des 
Nationalsozialism us besteht aber gerade darin, diese 

Tendenz zu verlassen.
A llein nicht nur künstlerische, sondern auch politische 

Überlegungen müssen uns bestimmen, mit dem Blick auf 
die großen Vorbilder der Vergangenheit dem neuen 
Reich eine würdige kulturelle Verkörperung zu geben. 
Nichts ist mehr geeignet, den kleinen Nörgler zum 
Schweigen zu bringen, als die ew ige Sprache der großen 
Kunst. Vor ihren Äußerungen verbeugen sich in ehrfürch
tiger Stille Jahrtausende. M öge uns Gott die Größe 
geben, die Aufgaben so zu stellen, daß  sie der Größe 
der Nation ebenbürtig sind. Dies ist gew iß ein schweres
I In fo r in n n p n

Die Bautechnik im Luftschutz
Vom Reichsluftfahrtm inisterium  genehm igt 1. August 1935

Den G efahren aus der Luft zu begegnen ist nicht allein 
Aufgabe der Landesverteidigung, sondern ureigenste per
sönliche Angelegenheit jedes Einzelnen. Der feindliche 
Flieger wird sich nicht darauf beschränken, die aufm ar
schierte W ehrmacht eines Landes anzugreifen, sondern er 
wird seine Verderben bringenden Flüge weit ins Hinter
land hinein ausdehnen, um dort den W iderstandswillen der

1 W irk u n g sb e re ic h  e in e r  S p re n g b o m e  m it A u fsch lag zü n d er  
(links) und m it V e rzö g e ru n g szü n d e r  (rechts). Die gestrichelten 
Linien deuten die Richtung der Sprengstücke und Ze rkna llgase  an

Bevölkerung zu erschüttern. Hierbei wird er sein Augen
merk auf solche Anlagen richten, die dem Menschen zur 
Behausung, zur W erkarbeit, zur Kriegsvorbereitung und 
-durchführung, zur Sicherung seiner Ernährungs- und Roh
stoffgrundlage dienen können, kurzum auf Bauwerke und 
bautechnische Anlagen. Diese zu sichern oder so einzu
richten, daß sie ein Höchstmaß von W iderstandsfähigkeit 
besitzen, ist Aufgabe des bautechnischen Luftschutzes, der 
nicht unbedingt von Baufachleuten betrieben zu werden 
braucht, sondern von jedem in den Grundbegriffen erlernt 
und, soweit ein Notausbau in Frage kommt, auch bew äl
tigt werden kann. Den Technikern aber erwächst hier die 
hohe Aufgabe, ihre Fachkenntnisse in den Dienst der 
Sache zu stellen. Voraussetzung ist allerdings, daß man 
die G efahren genau kennt und ihre Folgen abzuschätzen 
verm ag. Denn es gibt keine G efahren  der Luft, gegen 
die nicht auch ein bautechnischer Schutz möglich w äre .

N ach dem heutigen Stande der Kampftechnik haben w ir 
in der Hauptsache mit d r e i  A n g r i f f s f o r m e n  der

M agistratsbaurat Fiebig
Breslau

Fliegerw affe zu rechnen, nämlich mit dem Abwurf von 
Spreng-, von G as- und von Brandbomben. Ihre Wirkung 
möge kurz geschildert w erden, soweit sie für die bauart- 
liehe Durchbildung von Bauwerken in Betracht kommt. 
S p r e n g b o m b e n  sind zylinderähnliche Hohlkörper 
aus Stahl mit verhältnism äßig dicker W andung, die mit 
einer außerordentlich wirksam en Sprengmasse gefüllt 
sind. Beim Aufschlagen auf den Erdboden (Aufschlag
zünder) oder beim Eindringen ins Erdreich (Verzögerungs
zünder) entlädt sich die Füllmasse, reißt die umhüllende 
Schale in Hunderte von Stahlsplittern auf und zerstiebt 
nach allen Seiten. Die Eindringungstiefe dieser Wurf
geschosse erreicht bei den größten Durchmessern ein 
Höchstmaß von 9 Metern. Der Durchmesser des aufge
worfenen Granattrichters beträgt hierbei fast 20 Meter. 
Die Auftreffwucht einer aus beträchtlicher Höhe abgewor
fenen Sprengbombe ist so gewaltig  daß Vergleiche mit 
Vorgängen des alltäglichen Lebens nicht möglich sind. 
Der Zerknall erzeugt einen G as- und Luftdruck, der sich 
nach allen Seiten hin wellenförm ig fortpflanzt. Er wirkt 
nicht gleichm äßig nach ein und derselben Bewegungsrich
tung, sondern wechselt diese urplötzlich. Hinter einem 
Luftstoß nach vorn folgt unmittelbar ein Luftsog nach 
rückwärts. H ieraus erklärt sich die Beobachtung bei 
schweren Zerknallungen von G asbehältern  (z. B. Neun
kirchen), daß  die W än d e  eines Hauses nicht mit der Zer
knallrichtung nach vorn um geworfen, sondern entgegen 
dieser Richtung nach rückwärts angesaugt wurden. In 
Übereinstimmung hiermit steht die Erscheinung bei kleine
ren Zerknallungen, wo die Fensterscheiben eines Hauses 
nicht nach innen eingedrückt wurden, sondern nach außen 
herausfielen.

Die G rö ß e  dieses Zerknalldruckes wird von Fach
leuten unmittelbar am Zerknallherde selbst auf mehrere 
100 000 Atm. geschätzt; sie beträgt nach festgestellten 
Messungen in 10 bis 20 m Entfernung etwa 5 Atm., d. s. 
1000 Zentner auf 1 qm. Dieser gewaltigen Last vermag 
keine Außenwand unserer W ohnhäuser W iderstand zu 
leisten. S ie w ird , v ie lle icht mit Ausnahm e einiger durch 
Q uerw ände ausgesteifter Te ile , seitlich eingedrückt und 
bringt die aufruhenden Decken mit zum Einsturz. Der 
Zerstörungsbereich dieser Sprengwirkung nimmt etwa die 
Form eines nach oben gerichteten Trichters an.

In der Abbildung 1 ist links vom Hause der Wirkungs
bereich einer Sprengbom be mit Aufschlagzünder, rechts
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ein solcher einer Bombe mit Verzögerungszünder d a r
gestellt. Die gestrichelten Linien deuten die Richtung der 
Sprengstücke und Zerknallgase an. Im ersten Fa lle , links 
vom Hause, breitet sich der Sprengtrichter flach über dem 
Erdboden hin aus. A lles, w as in den Breich dieser ge
strichelten Linien fällt, wird umgelegt. H ierbei werden 
noch Häuser je nach G ew ich t der Bombe in 50 m Ent
fernung mindestens in den obersten Geschossen ernstlich 
beschädigt. Im zweiten Falle , rechts vom Hause, ist der 
Sprengtrichter etwas steiler nach oben gerichtet, weil die 
umschließenden Erdmassen die w aagerechten Zerknall
gase stark abgebremst haben. In beiden Fällen bleibt 
das Kellergeschoß auch bei nahen Einschlägen erhalten, 
wo im übrigen das ganze Haus bis zum Erdgeschoß hinab 
zerstört werden würde.

Es leutet ein daß bei dieser Sach lage unsere Schutz
räume grundsätzlich in den Keller gelegt oder aber als 
selbständige Unterstände unter Erde gebaut werden müs
sen. Es ist natürlich bautechnisch durchaus möglich, auch 
gegen Volltreffer einen unbedingt sicheren Schutz zu 
schaffen. Derartige Bauweisen werden jedoch schwer 
und sind sehr kostspielig, so daß  sie im gewöhnlichen 
Wohnhausbau nicht durchführbar sind. Solche Anlagen 
kommen nur für Festungsbauten und sonstige w ichtige 
Anlagen der Landesverteidigung in Betracht. Im W ohn
hausbau beschränkt man sich darau f, die Kellerdecken so 
stark auszubilden oder sie nachträglich so zu unter
fangen, daß die zusammenstürzenden Trümmer eines 
Hauses aufgefangen w erden, um die Belegschaft des 
Schutzraumes vor der Verschüttung zu bewahren.

Die zweite Form der Fliegerw affe ist die G a s b o m b e ,  
eine Sprenggranate mit schwacher Sprengladung, dünner 
Wandung und stets mit Aufschlagszünder ausgestattet. 
Ihre Wirkung besteht in einer zusätzlichen Ladung mit 
Kampfstoff, der beim Zerknall als G iftgas oder ätzende 
Flüssigkeit verspritzt w ird. Je nach der Sprengladung 
wird dieser Kampfstoff bis über die D ächer unserer Häuser 
hinaufgeschleudert, sinkt ab er bald , da er schwerer als 
Luft ist, in sich zusammen und erfüllt in Form von G ift
schwaden einen Luftraum von etwa 6  bis 8 m Höhe über 
dem Erdboden. Gegen diese G e fa h r können w ir uns im 
Schutzraum vollkommen sichern, sofern w ir uns nur von

3 G a sd ich te  Tü r a u s  E isen b lech . Splittersichere Türen 
müssen aus 15-25 mm starkem  Eisenblech hergestellt sein

2 (links) W a n d b re tt  m it A rb e its g e rä t  zum Gebrauch bei V e r
schüttung oder Hauseinstürzen

der Außenluft abschließen, also a lle  Türen und Fenster 
und sonstigen Öffnungen gassicher abdichten. N ahe
liegend w äre  es hier, um der G iftgasgefahr zu entgehen, 
den Bodenraum aufzusuchen. Diesem steht jedoch ent
gegen, daß bei der dichten Bebauung der Großstädte 
Gasbom ben sehr häufig schon auf dem Dach zerknallen 
und die Bodenräume mit Kampfstoff erfüllen werden. W ir 
hätten ab er dort keinen Schutz gegen die verheerende 
W irkung der Sprenggranaten und leichteren Brisanzbom
ben. A ber auch gegenüber dieser G efah r bietet der

4  H ö lz e rn e  g a sd ich te  F e n s te rb le n d e . Auf d er abgekehrten

Se ite  ist sie mit dünnem Eisenblech benag e lt
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Aufenthalt in einem  gasd ichten  Schutzraum  im K e ller od er  

unter Erde die e in zig  s ichere  G e w ä h r.

Die dritte Kampfform sind die B r a n d b o m b e n ,  
leichte Feuerkörper, in der Regel ohne jede Spreng
ladung, die sich beim Aufschlagen entzünden und mit 
hoher W ärmeentwicklung verbrennen. Ihre W irkung ist 
ausschließlich auf die Entfachung von Bränden gerichtet. 
Da bekanntlich auf den Böden häufig leicht entflamm
bare Stoffe gelagert werden, da der Dachstuhl fast immer 
aus Holz besteht, so ist der Flieger bestrebt, die Fall
geschwindigkeit dieser Feuerkörper so einzustellen, daß 
sie gerade noch die Dachhaut durchschlagen, auf dem 
Dachboden liegenbleiben und sich dort entzünden. Für 
den Schutzraum kommt diese G efah r überhaupt nicht in 
Betracht. Indessen müssen zu ihrer Abwehr neben der 
Entrümpelung der Dachböden auch bautechnische M aß 
nahmen ergriffen werden. Im einzelnen bestehen diese 
darin , daß über den obersten Wohngeschossen der Fuß
boden des Dachgeschosses massiv oder wenigstens brand
sicher hergestellt w ird, ferner daß alle  vorhandenen 
Lattenverschläge und Holzverschalungen durch unver- 
brennliche Baustoffe, zweckm äßig durch M aschendraht
gitter ersetzt werden, und daß schließlich die Holzteile 
des Daches mit einem schwer entflammbaren Anstrich ver
sehen werden.

Als einzige G efah r für den S c h u t z r a u m  kommt 
demnach die Sprengbombe in Betracht, aber auch nur 
dann, wenn sie als Volltreffer unmittelbar in den Schutz
raum oder doch wenigstens dicht daneben einschlägt. 
Vergessen darf jedoch niemals werden, daß beim Aufent
halte außerhalb der Schutzräume die Bevölkerung schutz
los dem G asangriff und dem Splitterregen der Brisanz
bomben ausgesetzt w äre und die Verluste hierbei in die 
Zehntausende gehen könnten, während die Verlustziffer 
der in Schutzräumen untergebrachten Bevölkerung sich in 
Hunderten ausdrücken lassen würde.

Die L a g e  e i n e s  S c h u t z r a u m e s  im Keller muß 
so angeordnet werden, daß der Zugang von den Haus
bewohnern von der Treppe aus schnell und bequem zu 
erreichen ist. Bei dunklen Kellergängen werden Stufen 
und M auerecken zweckm äßig mit weißer Farbe kenntlich 
gemacht. Die Eingangstür muß gasdicht sein und splitter
sicher gedeckt liegen, d. h. sie darf nicht unmittelbar in 
der Flugrichtung von Bombensplittern liegen, die durch 
Öffnungen im Keller von außen hereinschlagen können.

Vor den Schutzraum ist eine G a s s c h l e u s e  zu legen, 
die nichts anderes ist als ein gewöhnlicher Kellerraum 
von etwa 6 bis 10 qm Fläche mit einer gasdichten Zu
gangstür von außen her und einer ebenfalls gasdichten

6  U n te rb a u . A u sfü h ru n g  in  H olz . Dichte Stützenfolge 
zur Aufnahm e von Trüm m erlasten

Tür nach dem Schutzraum hin. Der Zweck dieser Gas
schleuse ist ähnlich dem einer W asserschleuse im Strom
lauf. Sie hat die A u fgabe , das beim ö ffnen  der Zugangs
tür etwa nachströmende G iftgas abzufangen, damit es in 
der Schleuse durch geeignete Mittel vernichtet werden 
kann; auf diese W eise können N achzügler noch nach 
Beginn eines Luftangriffes in dem Schutzraum aufgenom
men werden. N achzüg ler werden zunächst auf etwa an
haftenden Kam pfstoff untersucht, nötigenfalls entspre
chend behandelt und dann erst in den Schutzraum ein
gelassen. Keinesfalls darf ein mit Kampfstoff Vergifteter 
ohne weiteres den Schutzraum betreten. Die Gasschleuse 
dient dem Schutzraum wart und seinem Gehilfen zum 
ständigen Aufenthalt. Er beobachtet durch ein kleines 
Schauloch in der Tür die Vorgänge außerhalb des Schutz
raumes, hat Fernsprech- oder Klingelverbindung mit der 
Brandwache auf dem Dachboden, verfügt über eine 
Schutzraumapotheke mit den erforderlichen Arzneien, Ver
bandszeug, Stärkungsmitteln und Entgiftungsstoffen. Er
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führt die B efeh lsg ew alt ü ber d ie  gesamte Belegschaft des
Schutzraumes.

Im S c h u t z r a u m  selbst befindet sich für jede Person 
eine Sitzgelegenheit, für Verwundete oder Kranke eine 
einfache Pritsche, ferner dicht versch ließbare Kästen für 
Lebensmittel und gut verschlossene Flaschen mit Trink
wasser. Ferner muß für etwa je 20 Personen ein geruch
dicht verschlossener Abort vorhanden sein. Da auf 
dauernde Lieferung von elektrischem Strom nicht gerech
net werden kann, muß für eine wenigstens behelfsm äßige 
Ersatzbeleuchtung gesorgt werden . O ffenes Licht ist 
wegen seines Verbrauches an Sauerstoff nicht geeignet. 
Natürlich ist auch das Rauchen zu verb ieten. A ls Ersatz
beleuchtung kommen in Betracht: elektrische Taschen
lampen, Trockenbatterien, Akkum ulatoren, kleine Dynam o
maschinen nach Art der elektrischen Fahrradlam pen und 
ähnliche von der Industrie in den Handel gebrachte 

Geräte.
Da mit der M öglichkeit eines Hauseinsturzes und der 

Verschüttung des Hauptausgangs und des Notausstieges 
gerechnet werden muß, ist das erforderliche Arbeitsgerät 
wohlgeordnet am besten in einem W andbrett eingestellt 
bereit zu halten, damit die Belegschaft sich selbst von 
innen nach außen herausarbeiten kann. Abbildung 2 
zeigt ein Beispiel einer solchen Einrichtung.

Bei der Auswahl der Schutzräume ist darau f zu achten, 
daß R o h r l e i t u n g e n  möglichst nicht durch den Raum 
hindurchgeführt sind, insbesondere nicht G as- und W a s
serleitungsrohre. Läßt sich das nicht verm eiden, so sind 
außerhalb des Raumes an der. Zuleitungsstelle Absperr
schieber einzubauen.

Die G r ö ß e  d e s  S c h u t z r a u m e s  richtet sich nach 
der Anzahl der aufzunehmenden Personen und nach dem 
Sauerstoffverbrauch der Belegschaft. Mehr als 50 Per
sonen sollten in ein und demselben Raum nicht unter
gebracht werden, um den Verlust an Menschenleben beim 
Einschlag eines Volltreffers nicht zu groß werden zu 
lassen. Der Sauerstoffvorrat muß so bemessen sein, daß 
die Belegschaft mindestens 3 Stunden ohne jede Frisch
luftzuführung bei dicht verschlossenen Türen und Fen
stern auszuhalten verm ag. Diese Bedingung ist erfüllt, 
wenn für jede Person 3 cbm Luftraum zur Verfügung 
stehen, da ein ruhender Mensch in einer Stunde den 
Sauerstoff von etwa 1 cbm Luft verbraucht. Für eine 
Belegschaft von 50 Personen würde demnach ein Schutz
raum von 150 cbm Rauminhalt ausreichen. Die Zeit von 
3 Stunden genügt vollkommen, um jeden Fliegerangriff 
zu überdauern.

Unbedingte Notwendigkeit ist es, die verbrauchte Luft 
im Schutzraum durch kräftiges B e l ü f t e n  zu erneuern. 
Eine besondre Frischluftzuführung ist nicht unbedingt er
forderlich. W o sie aber eingebaut w ird , muß die ang e
saugte Luft unbedingt durch ein G asfilte r geführt w e r
den, auch wenn die Luft aus höheren, etwa über Dach 
liegenden Schichten entnommen werden sollte. Im Schutz
raum und in der G asschleuse müssen a lle  Türen und 
Fenster und alle sonstigen Öffnungen gasdicht verschlos
sen werden. Soweit diese Verschlüsse an der Außenseite 
des Hauses liegen oder sonst von Splittergeschossen be
strichen werden können, sind sie auch splittersicher her
zustellen. Gasdichte Türen, die gleichzeitig auch splitter
sicher sein sollen, müßten aus 15 bis 25mm starkem Eisen
blech hergestellt werden. Eine solche Bauart würde viel 
zu schwer und kaum zu bedienen sein.

Man begnügt sich daher mit gasdichten Türen aus Holz 
oder dünnem Eisenblech, w ie sie das Handwerk in letzter 
Zeit in brauchbarer Form auf den M arkt gebracht hat. 
Man muß nur dafür sorgen, daß  ins Freie führende Türen 
durch andere splittersichere Bauweisen in der Schußrich

tung gedeckt sind. Abbildung 3 zeigt eine gasdichte Tür 
aus Eisenblech.

Der hier gezeigte v ie rfache Hebelverschluß ist schwer 
zu bedienen. Leichter zu betätigen sind einfache, von
einander unabhängige Riegel, deren zwei an der Vorder
kante der Tür genügen, wenn die Türbänder so aus
gebildet werden, daß  sie die Tür beim Schließen fest 
anpressen. Brauchbare Lösungen hierfür sind bereits vo r
handen.
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8 M o m e n te n v e rk le ln e ru n g  durch  S p a n n w e ite n u n to rte ilu n g .
H alb ierung  erhöht d ie Trag festigkeit au f das V ierfache , Drittelung au f 

d as N eunfache

Als Dichtung zwischen M auerwerk und Tür dienen Filz- 
streifen, Teerstricke, Zugluftschnüre, Gummischläuche

u. dgl.
Den Verschluß eines Kellerfensters zerlegt man zw eck

mäßig in eine gasdichte Blende an der Innenseite und in 
den Splitterschutz an der Außenseite. Der Splitterschutz 
an der Außenseite kann aus einem mit Sand oder Schotter 
gefüllten Holzkasten, aus einer Lage starker V ierkant
hölzer oder aus einer Stahlblende bestehen. Sandsack
packungen sind unzweckm äßig. Abbildung 4 zeigt eine 
hölzerne gasdichte Blende, die auf der dem Beschauer 
abgekehrten Seite mit dünnem Eisenblech benagelt ist. 
In Abbildung 5 sind gasdichte und splittersichere Fenster
blenden w iedergegeben.

Beim Einsturz eines Hauses infolge seitlichen Zerknall
druckes würde die gesamte Trümmerlast auf die Schutz
raum decke niederstürzen. Dieser W ucht würden die im 
Hausbau üblichen Deckenbauweisen nicht widerstehen 
können und zusammenbrechen. Dies wird durch entspre
chende Unterbauten verhindert. W ie  der Unterbau im 
einzelnen durchgeführt w ird, ist aus den Abbildungen 6 

(Ausbau in Holz) und 7 (Ausbau in Eisen) zu ersehen.

Man muß Vorsorge treffen, daß  im Falle einer Ver
schüttung der Eingangstür ein Notausgang durch eine 
zw eite Tür oder ein Kellerfenster benützbar bleibt.



Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß der 
Ausbau in Holz nur in völlig trockenen Kellerräumen an
gebracht ist, da in feuchten Kellern Holz leicht der Fäul
nis anheimfällt und bald w ieder ausgewechselt werden
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B (oben) =  in Feldmitte neu untergelegte Träger.
A (oben) = a lte  vorhandene T räger mit ve rkürzter Span n 

weite (m indestens 0 ,7  I)
B (unten) =  in den V iertelpunkten neu untergelegte Träger 
A (unten) =  a lte  vorhandene T räger b leiben unversehrt

halten, die erst im letzten Augenblicke auf vorbereitete 
Fundamente oder Grundschwellen eingebaut werden. Im 
zweiten Falle ist auf Abbildung 9 die Trägeranordnung 
so getroffen worden, daß  die alten vorhandenen Träger
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O ben :
B =  in den V ierte lpunkten  neu untergelegte Träger 
A  =  alte  vo rhandene T räg e r, b leiben unverändert 
C = Einschubdecke mit Unterfü llung 

Unten :
B =  in den V ierte lpunkten  neu untergelegte Träger 
A  = a lte r vo rhandener U nterzug , b le ib t unverändert

9  V e rs tä rk u n g  von  K e lle rd e ck e n  in v o rh a n d e n e n  W o h n 
h ä u se rn . Bisherige G e sa m tla s t : 5 0 0 —6 00  kg/m2, neue G esam tla st : 
etwa 2000 kg/m2 (ungefähr vierfach)

muß. In solchen Fällen ist nur die Unterfangung mit 
eisernen Trägern und gemauerten Pfeilern am Platze. 
Ein solcher Dauerausbau hat den nicht zu unterschätzen
den Vorteil, daß die ausgebauten Räume weiter w ie bis
her benutzt werden können, sofern nicht besonders sper
rige Gegenstände gelagert werden sollen. Es können 
hierbei größere Spannweiten überbrückt werden, not
wendige Stützen können in Eisen sehr schlank gehalten 
werden, so daß die Benutzbarkeit des Raumes in keiner 
W eise gestört zu werden braucht. In vielen Fällen wird 
der Nutznießer eines solchen Raumes es sehr dankbar 
in Kauf nehmen, wenn anstelle der gewöhnlichen G la s
fenster und hölzernen Türen feuerbeständige und diebes
sichere Verschlage eingebaut werden.

Bei der Unterfangung vorhandener Decken in Altbauten 
ist es zweckm äßig und w irtschaftlich, die bestehenden 
Bauteile zum Mittragen heranzuziehen. Man erreicht 
dies einmal durch Unterteilung der freitragenden Längen, 
zum anderen durch Einschränkung der Belastungsbrei
ten. W ird ein Träger unterteilt, so wächst seine T rag 
fähigkeit im umgekehrten quadratischen Verhältnis der 
Spannweitenverkürzung, während bei Einschränkung der 
Belastungsbreite die Tragfähigkeit im umgekehrten ein
fachen Verhältnis wächst. W ird  ein T räger beispiels
weise nach Abbildung 8 in der Mitte unterstützt, so wird 
seine Tragfähigkeit auf das V ierfache gesteigert, bei 
der Drittlung auf das Neunfache. Die Decken unserer 
W ohnhäuser sind im allgemeinen für eine Gesam tlast von 
etwa 500 kg/qm bemessen. Soll außer dieser Belastung 
noch eine Einsturzlast von 1500 kg/qm, also insgesamt 
2000 kg/qm oder das V ierfache der ursprünglichen Be
lastung aufgenommen werden, so wird dies am einfach
sten durch Unterstützung der einzelnen Bauglieder in 
Feldmitte erreicht, w ie es beispielsweise aus Abbildung 9 
im ersten Falle geschehen ist. Die alten vorhandenen 
Träger (A) erhalten hier die halbe Belastungsbreite. Ihre 
freitragende Länge muß, damit die v ierfache T rag fäh ig 

keit erreicht w ird, auf das ]/ y 2 =  0 ,7fache gekürzt 
werden. Hier könnte man auch Rundholzsteifen bereit-

lO  U n te rfa n g u n g  e in e s  G e w ö lb e s  und  e in e r  durchlaufenden  
E ise n b e to n d e c k e

nur ein Viertel der ursprünglichen Belastungsbreite er
halten und soweit unverändert belassen werden können. 
In Abbildung 10 ist derselbe G ed anke für gewölbte Kap
pen und Eisenbetondecken kleinerer Spannweiten durch
geführt worden.

Abbildung 11 zeigt die Unterfangung größerer Ein
sturzlasten von 2000 und 2500 kg/ms. Durch Drittlung der 
Feldweiten ist die ursprüngliche Tragfähigkeit der Decken
felder auf das N eunfache gesteigert worden. Die alten 
vorhandenen T räger A  werden auf entsprechende frei
tragende Längen abgestützt, was durch Holzsteifen er
folgen kann.

Mit dem Schutz für das einzelne Haus sind jedoch die 
Aufgaben des bautechnischen Luftschutzes nicht er
schöpft. Es gilt den Blick auf das G e s a m t b i l d  
e i n e r  S t a d t  zu richten, au f die Stellung der einzel
nen Bauwerke zueinander und auf ihre Einfügung in den 
Bebauungsplan. Lufttechnische Gesichtspunkte sind von 
den Städtebauern bereits in den Kreis ihrer Betrachtun
gen aufgenommen worden. Neben reichlich abenteuer
lichen, weitschweifigen Plänen liegen schon ernsthafte 
Lösungen vor. Von der erstgenannten G ruppe mögen 
lediglich der w issenschaftlichen M öglichkeit wegen zwei 
äußerste G egensätze  genannt werden . Der eine Vor
schlag läuft darau f hinaus, die gesamte Bevölkerung in 
bombensicher gebaute Hochhäuser unterzubringen, wäh
rend der andere Vorschlag die G roßstädte überhaupt 
auflösen und die Bevölkerung auf dem flachen Lande in 
weit auseinanderliegenden Einzelhäusern neu ansiedeln 
w ill. Der erste Vorsch lag kann nur als Angstprodukt 
eines unbedingten Sicherheitsbesessenen gewertet wer
den. Der zweite Vorschlag würde zum aufgelösten Land
w irtschaftsstaat führen unter Verzichtleistung auf jede 
kulturliche Gem einschaftsbetätigung. Beide Formen sind 
abzulehnen. Es w ird immer w ieder auf die Schwierig
keiten hingewiesen, die bei der Umwandlung der vor
handenen Städte in luftgeschützte O rte entstehen werden. 
Die heutige Gruppenverteilung der meisten Großstädte 
ist für den feindlichen Fliegerangriff die denkbar gün-
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stigste, für die Abw ehr und den Schutz ab er auch un- 
qemein erschwerend. Aus der mittelalterlichen befestig
ten Stadt hervorgegangen, bildet den Mittelpunkt unserer 
meisten Großstädte die dicht und w inklig gebaute A lt
stadt, heute das Herz der Stadt, das Hauptgeschäfts
viertel. Alle Zufahrtswege von außen , Eisenbahnen, 
Wasserwege, Fernverkehrsstraßen, schneiden sich in 
diesem Verkehrsmittelpunkt. Für den angreifenden Flieger 
sind diese oft schnurgerade verlaufenden Anm arschwege 
richtunggebend für seinen Angriffsflug . W ichtige Be
hördenstellen sind v ie lfach in G roßbauten  untergebracht, 
die schon durch ihre äußere Formgebung, durch ihre 
Lage auf freien Plätzen, dem Flieger als A ngriffszie l so
fort in die Augen fa llen , Lebenswichtige Betriebe, 
Wasserwerk, Gasanstalt, Elektrizitätswerk, Schlachthof, 
Getreidesilo sind heute, wenn auch jedes für sich, 
meistens dicht gedrängt an einem O rte zusammen
geballt und durch ihre eigentümliche Bauart ohne 
weiteres im Lufbilde erkennbar. M an male sich den 
Schrecken der Bevölkerung aus, wenn bei einem 
feindlichen Bombenangriff das W asserw erk  einer Stadt, 
der Gasbehälter der G asanstalt, die Turbinen des Elek
trizitätswerkes, die Kühlanlagen des Schlachthofes, der 
gesamte für Monate berechnete G etre idevo rrat in den 
Silos durch Minenbomben zerstört würden. Heute schon 
auf diesen Gebieten vorbeugende M aßnahm en zu tref
fen, ist keine lufttechnische Spielerei von W issenschaft
lern, sondern lebenswichtige A ufgabe des Selbsterhal
tungstriebes. W irtschaftliche Überlegungen werden dafür 
sorgen, daß derartige M aßnahm en nicht zu kostspieligen 
Versuchen auswachsen würden. Rein w issenschaftlich 
hat man eine Stadtplanung vorgeschlagen , die etwa fo l
genden Charakter tragen müßte.

Mitten durch die umzubauende Stadt verläuft ein 
Verkehrsband, das a lle  Hauptverkehrswege, also  Eisen
bahn, W asserstraße, Kraftverkehrsw eg, in sich aufnimmt. 
Zu beiden Seiten dieses Verkehrsbandes verlaufen in 
gleicher Richtung zw ei Industriegeländestreifen die durch 
Querstraßen, Anschlußgleise und Stichkanäle mit dem 
Hauptverkehr verbunden sind. W e iter nach außen folgen 
zu beiden Seiten G eländestre ifen für öffentliche G e 
bäude, Kirchen, Schulen, Theater usw. Die Versch ieden
heit dieser Bauten soll durch entsprechende Formgebung, 
durch Grün- und W asserflächen möglichst getarnt w erden. 
Noch weiter nach außen schließen sich dann gleich
laufende Geländestreifen an für aufgelockerte W ohn
siedlungen und für die landwirtschaftlichen Erzeugungs
stätten. Die Verfechter dieses Planes rechnen selbst mit 
einer Verwirklichung dieser G edanken erst nach Ja h r
zehnten. Bis dahin kann aber der Luftkampf Formen an 
genommen haben, die auch diese Pläne über den Haufen 
werfen könnten. Es mag dahingestellt b leiben, ob es 
angebracht ist, sich heute schon auf weitausgreifende 
lufttechnische bestimmte Bebauungspläne festzulegen. 
Zwei Grundforderungen indes heben sich aus allen Aus
einandersetzungen heraus, die stets Gültigke it haben 
werden, ganz gleich, w ie sich der Luftkampf gestalten 
sollte. Sie lauten: Auflockerung und Tarnung. Damit 
ist alles gesagt, was heute vom Standpunkt des Luft
schutzes zu fordern w äre . Sollte ein Zukunftskrieg rück
sichtslose Kampfweisen bringen, so w ird diesen auch mit 
rücksichtslosen Abwehr oder Vergeltungsm aßnahm en be
gegnet werden.

Wie soll die Auflockerung der Stadt im einzelnen 
durchgeführt werden? Fangen w ir bei den A ußengeb ie
ten an, die den feindlichen Fliegern meist zuerst ins Blick
feld kommen. Hier haben w ir zunächst die E inze lbau
weise, wo jedes Haus von dem nächsten 10 m und mehr 
entfernt ist. Es wird keinem feindlichen Flieger ein fa llen , 
für diese unlohnenden Z iele den Einsatz einer Minen-

11 V e rs tä rk u n g  von  K e lle rd e c k e n  in v o rh a n d e n e n  W o h n 
h ä u s e rnI
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(fünffach)
B = in den Drittelpunkten neu untergelegte T räger 
A  = alte  vo rhandene T räger mit verkürzter Spannw eite  
(m indestens 0 ,8  I)

Bisherige Gesam tlast 500  kg/m2, neue G esam tlast 3 000  kg/m! 
(sechsfach)
B = in den Drittelpunkten neu untergelegte T räger 
A =  a lte  vo rhandene T räger mit ve rkürzter Spannw eite  (m in
destens 0 ,7  I)

bombe oder einer sich leicht verflüchtenden G asgranate 
zu w agen . Sind diese Häuser feuersicher eingedeckt und 
im übrigen massiv gebaut, so können sie als hinreichend 
luftgeschützt angesehen werden. Ist es städtebaulich 
irgendw ie vertretbar, daß ein oder mehrere Häuser von 
der Bauflucht nach rückwärts ins Hinterland gestellt w e r
den dürfen, so ist das vom Standpunkt des Luftschutzes 
zu begrüßen.

W eiter nach der Stadtmitte hin treffen w ir auf Doppel-, 
G ruppen- und Reihenhäuser, wo zwei oder mehrere Haus
einheiten zusammengefaßt sind. Verlaufen mehrere 
Reihenhäuser gleichgerichtet, so spricht man auch vom 
Zeilenbau. Lufttechnisch ist hier zu fordern, daß die A b 
stände zwischen den einzelnen Gruppen möglichst weit
räumig gehalten werden, damit die Übertragung von 
Bodenbränden auf die Nachbargruppen verhindert w ird. 
Außerdem  sind die Hauseinheiten für sich durch w irk
same Brandmauern abzuriegeln . Hierzu gehört, daß  die 
Brandmauern über das Dach hinausgeführt werden und 
nicht, w ie es bisher üblich w ar, schon unter der Dach
haut aufhören. Der Forderung des Luftschutzes würde 
es zuw iderlaufen , wenn man die Abstände zwischen den 
Häusergruppen durch Oberbauung in den Obergeschos
sen schließen und so ästhetisch vielleicht re izvolle Tor
einfahrten, lufttechnisch durchaus unerwünschte Feuer
brücken schaffen würde.

W eiter nach der Stadtmitte hin treffen w ir nunmehr 
auf die lufttechnisch unbefriedigenden geschlossenen Bau
blöcke, die in den zusammenhängenden Dachgeschossen 
als Feuerbrücken und mit den engen, hohen Hofschächten 
als G iftbehälter w irken. Diese Zustände verschlimmern 
sich, je mehr das Hinterland dieser Baublöcke mit Bau
werken a ller Art vollgepfropft ist. Hier hat bereits die A lt
stadtsanierung eingesetzt, die demnächst ihr großes A uf
bauw erk beginnen w ird . Die aus w irtschaftlichen, so zia
len und gesundheitlichen Rücksichten entsprungenen 
M aßnahm en decken sich vollkommen mit denjenigen des 
bautechnischen Luftschutzes. Jedes abgebrochene Hinter
wohnhaus ist ein Gew inn für den Luftschutz, jede aus den 
engen W ohnvierteln in das Außengebiet verlegte Familie 
braucht lufttechnisch nicht mehr geschützt zu werden. 
W ird  bei den geschlossenen Baublöcken gelegentlich 
eine architektonisch natürlich befriedigende Baulücke im 
Zuge der Randbebauung geschaffen, so w äre  damit eine
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erwünschte Abflußstelle für die im Inneren sich fest 
setzenden Giftgasschwaden geschaffen. Hinsichtlich der 
Tarnung der Bauwerke gegen Fliegersicht muß es dem 
Geschick des Architekten überlassen bleiben, die|em ge 
Form und Farbe herauszufinden, mit der das Bauwerk am 
besten der N achbarschaft angepaßt werden kann.

Die vorstehenden Ausführungen haben dargetan, welche 
hohen und verantwortlichen Aufgaben der Bautechnik 
im Luftschutz Vorbehalten sind. Zu ihrer Durchführung 
bedarf es weitgehendsten Verständnisses aller Bevölke
rungskreise für den Luftschutz und der tätigen Mitarbeit 

an ihm.

Das neue Grundbuch

Die am 7. August verkündete „Verordnung zur Ä nde
rung des Verfahrens in Grundbuchsachen" (RGBl. I
S. 1065) bringt eine Reihe neuer Bestimmungen zur V er
einheitlichung und Änderung des bisher in Deutschland 
geltenden Grundbuchrechts, das bekanntlich in wesent
lichen Punkten in den einzelnen Ländern verschieden w ar. 
Die Verfahrensvorschriften vor den Grundbuchämtern und 
die Bestimmungen über die Einrichtung und Führung der 
Grundbücher sind nicht mehr, w ie es bisher in der G rund
buchordnung festgelegt w ar, Sache der „landesherrlichen 
Verordnung", sondern richten sich nach den Anordnun
gen des Reichsministers der Justiz. Die Grundbücher 
werden in Zukunft nur bei den Amtsgerichten geführt, 
die für die in ihrem Bezirk liegenden Grundstücke zu
ständig sind.

Die Verordnung, der sich eine Bekanntmachung der 
neuen Fassung der Grundbuchordnung anschließt, bringt 
in einem neuen Abschnitt „Verfahren des Grundbuchamts 
in besonderen Fällen" eingehende Vorschriften, die in 
der Hauptsache einer ständigen Bereinigung der G rund
buchblätter dienen sollen. Von besonderem Interesse ist 
der neu eingeführte G r u n d b u c h b e r i c h t i g u n g s 
z w a n g ,  durch den dem Grundbuchamt eine Handhabe 
gegeben wird, Unrichtigkeiten im Grundbuch auszum erzen. 
Das Grundbuchamt kann, sofern begründeter A n laß  zu der 
Annahme besteht, daß der im Grundbuch als Eigentümer 
Eingetragene nicht mehr der wahre Eigentümer ist, dem 
wahren Eigentümer oder dem Testamentsvollstrecker, dem 
die Verwaltung des Grundstücks zusteht, die Verpflichtung 
auferlegen, den Antrag auf Berichtigung des Grundbuchs 
zu stellen und die zu dieser Berichtigung des Grundbuchs 
notwendigen Unterlagen zu beschaffen. Die Auferlegung 
einer solchen Verpflichtung wird vor allem dann in 
Frage kommen, wenn das Grundstück durch Erbgang in 
andere Hände gelangt ist. Damit wird mit der bisherigen 
Gepflogenheit gebrochen, daß teils aus Gleichgültigkeit, 
teils aus Scheu vor den Kosten, bei Erbfällen oder auch 
anderem Eigentümerwechsel für keine Richtigstellung 
der Grundbuchblätter gesorgt wird. Das N achlaßgericht, 
das einen Erbschein erteilt oder sonst die Erben ermittelt 
hat, soll, wenn ihm bekannt ist, daß  zu dem N ach laß  
ein Grundstück gehört, dem zuständigen Grundbuchamt 
von dem Erbfall und den Erben Mitteilung machen.

Stellt der Eigentümer den Antrag auf Berichtigung des 
Grundbuchs hinsichtlich der Eintragung des Eigentümers 
bis zum 1. Oktober 1936, so wird eine Gebühr für die 
Eintragung des Eigentümers nicht erhoben. Die Erfüllung 
der vom Grundbuchamt auferlegten Verpflichtung zur 
Stellung des Berichtigungsantrages und zur Beschaffung 
der zur Berichtigung notwendigen Unterlagen kann nach 
§ 33 des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der 
freiw illigen Gerichtsbarkeit durch Ordnungsstrafen er
zwungen werden. Die Ordnungsstrafe muß, bevor sie

festgesetzt w ird , angedroht werden. Die einzelne Strafe 
darf den Betrag von 1000 RM nicht übersteigen.

Der Klarheit und Übersichtlichkeit des Grundbuchs 
dient auch das Verfahren zur Löschung gegenstandsloser 
Eintragungen. H iernach ist das Grundbuchamt berech
tigt, Eintragungen von Grundstücksrechten, Vormerkungen, 
W idersprüchen, Verfügungsbeschränkungen, Enteignungs
vermerken und ähnliches als gegenstandslos zu löschen, 
soweit das Recht, auf das sich die Eintragung bezieht, 
nicht besteht und seine Entstehung ausgeschlossen ist, 
oder soweit es aus tatsächlichen Gründen dauernd nicht 
ausgeübt werden kann. Das Verfahren zur Löschung 
gegenstandsloser Eintragungen vor dem Grundbuchamt 
einschließlich der Beurkundung von Erklärungen der Be
teiligten und die Löschungen sind gebührenfrei. Das 
Grundbucham t kann die G ebühr für die Löschung jedoch 
einem Beteiligten auferlegen , wenn dies nach den Um
ständen angemessen erscheint. Auslagen fallen dem 
Beteiligten zur Last, zu dessen Gunsten die Löschung er
folgt oder erfolgen s i l l .

Von großer Bedeutung ist das Verfahren zur Klar
stellung der Rangverhältnisse der Grundstücksrechte. Das 
Grundbucham t kann aus besonderem A n laß , insbeson
dere bei Umschreibung unübersichtlicher Grundbücher, 
Unklarheiten und Unübersichtlichkeiten in den Rang
verhältnissen von Amts wegen oder auf Antrag eines Be
teiligten beseitigen. Vor der Umschreibung eines unüber
sichtlichen Grundbuchblatts ist jedoch zu prüfen, ob die 
Rangverhältnisse unklar oder unübersichtlich sind und 
ihre Klarstellung angezeigt erscheint. Hierüber ent
scheidet das Grundbucham t nach freiem Ermessen; die 
Entscheidung ist unanfechtbar. Die Prüfung erfolgt in 
einem besonderen Verfahren , in dem die Beteiligten zu 
hören sind. Es wird ein Verhandlungstermin über die 
Klarstellung der Rangverhältnisse anberaumt, in dem das 
Grundbuchamt zu versuchen hat, eine Einigung der Betei
ligten auf eine klare Rangordnung herbeizuführen. Einigen 
sich die Beteiligten nicht, so wird vom Grundbuchamt ein 
Vorschlag für eine neue Rangordnung aufgestellt, der 
den Beteiligten mit dem Hinweise zuzustellen ist, daß sie 
gegen ihn binnen einer Frist von einem Monat von der 
Zustellung ab  bei dem Grundbucham t W iderspruch er
heben können. Auch das Verfahren vor dem Grund
buchamt zur Klarstellung der Rangverhältnisse in erster 
Instanz, einschließlich der Eintragungen und Löschungen, 
ist gebührenfrei.

Die neuen Bestimmungen treten im wesentlichen am 
1. April 1936 in Kraft. Für die süddeutschen Länder, für 
die bisher abweichende Bestimmungen galten, für Würt
temberg und Baden, zum Teil auch für Mecklenburg, sind 
noch Verordnungen des Reichsjustiz- und Reichsfinanz
ministers zu erwarten , so daß  ab 1. April 1936 ein ein
heitliches G rundbuchrecht in Deutschland gelten wird.

Dr. G .
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Atrium haus in Stuttgart
Architekten Ernst Erik Pfpnnschmidt und Helmut W eber

Ansicht der Atriumhausreihe im Vogelsang im Zuge der Straße B. Im Vordergrund links Einfahrt zu einem Einsteilraum

Blick gegen die Reihe vom Garten der gegenüberliegenden Häuser gesehen



Blick vom Hang auf die Gartenseite der Atriumhäuser im Bauzustand

Schnitt durch das Fenster, die Außenwand und den Dachanschluß im M aßstab 1 :2 0  und Ansicht gegen den gleichen 
Hausteil mit Schlafzimmererker
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Ansichtszeichnungen und Schnitt 
durch das Haus im M aßstab 1 :200

^  -  L  ■ II P H s S i

4»? SO

» . . »  ■ b mBl   I
I I  H I I  I I

Grundriß des Erdgeschosses (auf 
Straßenebene) und des O b er
geschosses (auf Gartenebene). 
Maßstab 1 =200
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Die Architekten erläutern:

Man betritt das E infam ilienhaus im Erdgeschoß, nachdem man einen drei 
M eter tiefen Vorgarten durchschritten hat, d er das Haus vom Bürgersteig 
trennt. Der Eingang hat einen überdeckten V o rp la tz , so daß man bei Regen 
solange w arten kann, bis d ie Haustür geöffnet w ird . Ist dies geschehen, 
s?  9 'k t man in der H a lle  d ie G a rd e ro b e  ab  und geht auf e iner bequemen 
ein läufigen Treppe in das O bergeschoß . H ie r angekom men, kann man über 
den G arten und den ansch ließenden Park d er Freifrau von Gemmingen- 
Hornberg sehen, der durch d ie  Lösung des Atriumhofes sozusagen in das 
\a?UlS ™ ne'nwächst. Von d iese r G a rte n h a lle  kommen w ir links in den großen 
W ohnraum , dessen Fenster sich nach Süden und Südwesten öffnen. An der 
Stirnwand gegen den G arten  soll ein Feuerp latz mit Kamin angebaut werden, 
der in der Übergangszeit e ine gem ütliche W ärm e verb re itet. Neben diesem 
Hauptraum des Hauses liegt d ie Küche, d ie  von d er G artenha lle  durch die 
Anrichte a ls  Geruchversch luß getrennt ist. Von der Küche aus kann man 
den Hauseingang beobachten und durch einen Drücker d ie Haustüre für 
Besucher öffnen. Im Anschluß an d ie Küche lieg t das von der H alle  aus 
betretbare Eßzimmer mit vo lle r Aussicht über Stuttgart.
c ui^i30r ^em E 'n9 a n9 an der S traßense ite  liegen im Obergeschoß die 
^cnlafraurne, w elche dank ihrer O stlag e  M orgensonne erhalten . Das dazu- 
S aOÜ1®0 n daneben , von dem angeschlossenen W . C . abgeteilt, so
daß  das Bad ungestört für sich benutzt w erden kann. Durch die Winkel- 
M rmu u S G ebäudes entsteht im O bergeschoß ein W ohnhof, der von keinem 
N achb ar eingesehen werden kann. Er ist zum Te il überdacht; unbesorgt 
kann man dort G artenm öbel stehen lassen , ein unverhoffter Regen kann 
ihnen nichts schaden. D ieser ganz ebene , von einem Planschbecken mit 
opringbrunnen belebte W ohnhof ist bei einem Haus am Hang eine seltene 
Kostbarkeit. Es besteht d ie M ö g lichke it, bei kleinerem  W ohnbedarf das 
crdgeschoß für sich abzutrennen und h ier e ine Zweizim merwohnung mit

,.e i tm P 'an9 sräume für einen A rz t , ein Büro für e inen Architekten oder 
ähnlichem  einzurichten.



■F

Werkzeichnung eines Kamins 
für offenes Feuer. M. 1 :40
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2 M usterhäuser 
in Stuttgart
Architekten*: Ernst Erik Pfann- 
Schmidt, Commichau, und 
Frobenius

O b en : Ansicht des massiven 
Doppelhauses von der Stra
ßenseite. Links: Ansicht der 
G iebelseife

Ansicht des Holzhauses von 
der Rückseite
Die G rundrisse beid er Haustypen 
sind sich vo llständig gleich



<
DACHGESCHOSS ERDGESCHOSS

i

Grundrisse der Musterhäuser im M aßstab 1 :200

Isometrisches Schaubild 
des einfachen Holzfach
werkes und Teilschnitt 
durch die Außenwand
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Arbeiten junger Architekten
W ir bitten a lle  jungen Fachgenossen um Einsendungen. Geeignete Arbeiten werden veröffentlich»
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Das Bauwesen in Abessinien
Dr. Horn
Berlin

Das afrikanische Kaiserre ich , w ied er einmal Gegenstand 
der Welthandel, hat auch in seinem Bauwesen eine be
merkenswerte Entwicklung durchgem acht. Die Bestrebun
gen in Abessinien, nach europäischer W e ise  zu bauen, 
begannen bereits unter dem Kaiser M enelik, der seinen 
Palast in Addis A beb a bauen ließ und zugleich den ersten 
Plan für eine neuzeitliche Hauptstadt schuf. Von diesem 
Plan war bis zum Tode Meneliks etwa ein V iertel durch
geführt worden, ab er schon um 1915 w aren  das Regie
rungsgebäude, das Rathaus und zw e i Schulgebäude 
fertig, die zum Teil unter Herannahm e deutscher und 
österreichischer Architekten den schmucklosen Stil des 
neueren europäischen Bauens ze igen , dafür ab er w ahre 
Muster an zweckm äßiger Ausnutzung jedes Geviertm eters 
Baufläche sind.

Hier kommen w ir auf eine der hauptsächlichsten Schw ie
rigkeiten im abessinischen Bauw esen : die Unerschlossen- 
heit des Baugeländes. Die ständige Abwechslung von 
sandigem, fast t r a g u n f ä h i g e m  B o d e n  mit stein
hartem und gebirgigem Boden auf kleinem G e län d e  macht 
die Bauarbeiten völlig von großen und schwierigen A uf
schließungsvorbereitungen des Bodens abhäng ig . So 
kommt es, daß auch einfache Bebauungspläne fast nie
mals in der vorgesehenen Bauzeit fertiggestellt werden 
können, daß, w ie  man es bei der Straßenführung in 
Abeba-Sidar bemerken kann, sogar ganze Verlegungen 
von Bauten an andere Stellen während der bereits be
gonnenen Bauzeit selbst noch vorgenommen werden 
müssen. Es ist an dieser Stelle auch noch darau f hin
zuweisen, daß teilweise W and erbod en , der vom Sand
sturm im Herbst und W in ter angeschwemmt w ird , die 
genaue Festlegung des trag fäh igen G rundes erschwert 
und oft zu Fehlrechnungen A n laß  gibt. So mußte in H arar 
der Neubau eines englischen H andelslagers acht W ochen 
nach Baubeginn unterbrochen und dann ganz eingestellt 
werden, weil die Vorberechnungen nicht festgelegt hatten, 
daß man auf Sandschwemm- und Flugboden gebaut 
hatte, der allerdings durch feste Anlagerung während 
mehr als acht Jahren kaum noch Anzeichen seiner Eigen
art gegeben hatte, dann ab er plötzlich während des 
Baues wieder ins Abw andern kam und den Bau ze r
störte.

Es ist deswegen zu verstehen, wenn a lle  Stein- und 
Stahlbauten nur mit einem, höchstens ab er zw e i Stock
werken angesetzt w erden. Der n iedrige Flachbau zw ingt 
freilich zu g r o ß e r  A u s d e h n u n g  der Straßen in den 
bereits bestehenden Geschäftsvierteln  der größeren 
Städte, und es ist deswegen nicht verw underlich , wenn 
wir hören, daß heute schon die bebaute und zum kom
menden Bau vorgesehene Fläche der Stadt Addis-Abeba 
ungefähr der Ausdehnung der Stadt Karlsruhe g le ich
kommt und es demnächst sogar übertreffen w ird . Die 
äthiopischen Städte erreichen au f diese Art ein schnelles, 
uns oft unglaubhaft dünkendes W achstum , ab er es fehlen 
vollkommen die Hochhäuser und M assengebäude, die in 
anderen afrikanischen Handelsstädten —  N a iro b i, Pre
toria, Durban — heute bereits beginnen, der afrikan ischen 
Großstadt ein am erikanisches G esicht zu geben. Es ist 
ober sehr wichtig, daß  man trotz a lle r Schw ierigkeiten in 
der Durchführung der einzelnen Bebauungspläne doch 
nicht nachgelassen hat, immer aufs neue bauliche Aus
gestaltungen in den drei oder v ie r größeren Städten des 
Landes vorzunehmen. Die Tatkra ft des Ras T a fa r i, des 
heutigen Negus, und anderer M änner in der Leitung des 
Landes ist es zu verdanken, d aß  die Mittel zu den N eu
bauten immer rechtzeitig beschafft werden konnten, und

eine w irkliche w irtschaftliche Stockung und Notzeit im 
europäischen Sinne hat daher auch das äthiopische Bau
wesen in den 25 Jahren seines Bestandes nicht gekannt.

Hatte in den ersten Abschnitten der Neuordnung des 
abessinischen Bauwesens die A n lage von Regierungs
gebäuden und Verwaltungspalästen die erste Stelle in 
den Planfassungen eingenommen, so ist seit etwa fünf 
Jahren auch der allgem eine W o h n h a u s b a u  zu 
seinem Recht gekommen. Hier befleißigt man sich zu
meist einer noch weit einfacheren, aber festen Bauweise, 
wobei der S t a h l  als Baustoff besonders starke Verbre i
tung gefunden hat. Man w ill auf der einen Seite die 
Sicherheit des neuen abessinischen W ohnhauses gegen 
Sturm, Unwetter, Sandverschüttungen und Feuersgefahren 
ebenso festigen, w ie man andererseits die gesundheit
lichen Eigenschaften des neuen W ohnhauses schon durch 
die Verwendung wenig schm utzanfälliger Rohstoffe ve r
bessern möchte. Denn man w eiß  ganz genau, daß  die 
neuen Bewohner der W ohnhäuser zunächst einmal sich 
an das Zusammenleben in solchen G ebäuden gewöhnen 
müssen und lernen sollen, sich der dort befindlichen ge
sundheitlichen Einrichtungen zu bedienen. Daher auch die 
bei der Innenausstattung dieser Häuser denkbar ein
fachste aber zweckm äßige Bauweise.

W o  die Errichtung der neuen Stahl- und Steinwohn
häuser in den äthiopischen Städten in Reihen in Betracht 
kommt, errichtet man diese Reihen möglichst mit der 
Vorder- und Fensteransicht nach dem O s t e n .  Von dort 
erwartet man die kühleren W inde, die über das M eer und 
die Bucht von Aden in die abessinischen W ohngebiete 
streichen und Abkühlung bringen, während von den Sand
wüsten des Südens und des Nordens nur heiße und un
gesunde Lüfte herankommen, die zudem noch Sandwehen 
und Dunstwirbel größten Ausmaßes herantragen. Die Zahl 
der in allen abessinischen Städten bis zum 1. Oktober 
1934 wirklich vollendeten Stein- und Stahlgebäude be
trägt nach einem abessinisch-englischen Bericht insgesamt 
14328, von denen aber nur etwa 6900 als W ohngebäude, 
alles andere als Verwaltungs-, Industrie- und Lagerräume 
und sonstige G eb äude angesehen werden müssen. Im
merhin will man innerhalb der nächsten drei Jah re nach 
einem von 1935 bis 1937 gültigen Plan noch weitere 
12 000 W ohnhäuser ein- und zweistöckig erbauen, davon 
allein die Hälfte in Addis-Abeba und S idar. Man hat sich 
t ü r k i s c h e  B a u m e i s t e r  herangeholt, die beim A u f
bau der anatolischen Hauptstadt geholfen haben, und es 
ist zu erwarten, daß  diese auch bei den bereits jetzt be
reitgestellten Mitteln die Baupläne ziemlich restlos im 
Verein mit ihren englischen, französischen und am erika
nischen Fachgenossen durchführen werden , wenn eben 
nicht unerwartet politische Störungen einsetzen, von 
denen jetzt soviel gesprochen wird.

Besondere Aufmerksamkeit ist der Bauw irtschaft in und 
um G o n d a r ,  der neuen Industrie- und Handelsstadt 
unweit der Quellen des Blauen und des Roten N ils, zu
zusprechen. G o ndar hatte bis zur Entscheidung über die 
Errichtung der Stauwerke an diesen Nilquellen als der 
Sam m elplatz a ller ausländischen G eld leute und Betei
ligten an diesem gewaltigen und für die ganze O stafrika- 
W irtschaft entscheidenden W erk  zu gelten. Jap an er und 
Chilenen , Türken und M exikaner, Briten und Am erikaner 
reichten sich hier ebenso die Hand w ie indische Unter
nehmer und brasilianische G eld leute , die eine sichere A n
lage für ihre arg bedrängten M illionen wähnten. Man 
kann verstehen, daß  im Laufe der Jah re v ie le dieser in 
G o n d ar weilenden fremden Herren es darau f ankommen
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ließen, einige Proben ihres Könnens und ihres Unter
nehmungsgeistes abzugeben und heute ist G o nd ar zu 
einem eigenartigen Mischmasch von englischen Land
häusern im streng puritanischen Prunkstil, amerikanischen 
Filmpalästen in Schundbauart, indischen W ohnhausprobe
bauten und japanischen Nutzbauten von seltener G e 
nauigkeit und zweckm äßiger Aufteilung geworden. W enn 
man auch vergebens heute schon versucht, sich klar dar
über zu werden, w ie nun eigentlich der bodenständige 
Baustil in G ondar in Zukunft werden w ird , so kann man 
doch, nachdem die Stauwerkarbeiten bereits eingeleitet 
wurden, nur mit aller Sicherheit sagen, daß bauw irt
schaftlich keine andere abessinische Stadt eine so nahe 
und große Zukunft haben wird w ie gerade dieses bislang 
ziemlich unbekannte G ondar mit den Nachbarstädten 
O b assa , Mibos und K landar.

Da man annehmen kann, daß nun auch der Bau der 
E i s e n b a h n  von Berbera nach H arar im Südosten des 
Landes angesetzt w ird , und daß zudem die bereits vo r
handene Strecke Dschibuti—Addis-Abeba Anschluß nach

H arar und im Norden nach G o n d ar finden wird, so steht 
die äthiopische Bauw irtschaft auch w ieder vor der Not
wendigkeit, aufs neue eine ganze Reihe von technischen 
An lagen , Verwaltungs- und Betriebsgebäuden, Sonder
gebäuden usw. zu errichten. M an w ird dazu zweifellos 
gemischte G e ld e r aus französisch-italienisch-englischen 
Quellen verw enden, die sich heute bereits eifrig be
werben. W ie  man ab er den Negus und seine Umgebung 
kennt, wird er kaum bereit sein, sich ein Bauprogramm 
von den Fremden einfach vorschreiben zu lassen, so daß 
auch äthiopische Kultur in diesen neuen Bauanlagen sich 
bis zu einer erträglichen G ren ze  w ird ausdrücken können. 
Zudem werden die abessinischen Fachleute, deren Können 
keineswegs unterschätzt werden darf, auch die Heran
ziehung von m itteleuropäischen, afrikanischen und in
dischen Architekten und Fachleuten verlangen, damit das 
drohende Übergewicht der Italiener und Franzosen nach 
deren politischer Einigung über O stafrika nicht allzu ver
heerend für die bodenständigen Baubelange ins G e

wicht fällt.

W ir lesen__________________________
in der Deutschen Allgemeinen Zeitung, Berlin, über

ein e  neue B auw esen -V ersich eru n g
unter anderem folgende, von Regierungsrat P. Cuntz ge
gebenen Ausführungen:

Die neue Bauwesenversicherung ist von besonderer Be
deutung für die gesamte Bauwirtschaft, denn sie ge
währt im Umfange des Bauvertrages, der stets die G rund
lage bildet, Schutz gegen eine große Anzahl von S a c h 
s c h ä d e n  bei der Herstellung von Bauobjekten, Be
helfsbauten, den Lieferungen des Bauherrn und bei der 
hierzu erforderlichen Baustelleneinrichtung. In den zehn 
übersichtlich gegliederten Allgemeinen Versicherungs
bedingungen sind diese drei Hauptgegenstände und Lei
stungen, die versichert werden können, einzeln durch 
eine große Anzahl von Beispielen erläutert (z. B. Bau
grubenversicherungen, Grundwasserabsenkungen, Lehr
gerüste usw.). Es kann sich dabei um Bauwerke des 
Hoch-, Tief- oder Straßenbaues handeln, deren Bau
leistungen, wie Bauarbeiten und Lieferungen von Bau
stoffen oder Bauteilen —  versichert werden können. Auch 
die gesamte Baustelleneinrichtung (z. B. G erä te , M a
schinen, Leitungen, Baracken usw.) kann mitgedeckt w er
den.

Es würde zu weit führen, a lle  in den Allgemeinen V er
sicherungsbedingungen aufgeführten Tatbestände anzu
geben. Der Kreis der durch die Versicherung gedeckten 
G efahren ist groß. A l l e  t y p i s c h e n  B a u g e f a h 
r e n  s i n d  e r f a ß t ,  z . B. Sachschäden durch Unge
schicklichkeit, Böswiligkeit, Fehler in der statischen Be
rechnung, der Konstruktion, in den Baustoffen und der

Durchführung der Bauarbeiten, Bruch von Maschinen
teilen, Gerüsten usw. Daneben fa llen  unter die Ver
sicherung Sachschäden, hervorgerufen durch Feuer, 
Blitz, Einbruchdiebstahl, Diebstahl auf bewachter Bau
stelle, höhere G ew a lt u. a . m.

Die Zahl der Ausschlüsse ist nicht sehr erheblich. Ab
gesehen von den bei fast jeder Versicherung üblichen 
Fällen —  Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Krieg usw. — 
sind Tatbestände aufgeführt unter dem Leitgedanken, daß 
es nicht Aufgabe der Bauwesenversicherung sein kann, 
minderwertige Arbeit zu schützen. So z . B. Sachschäden, 
verursacht durch Bauleistungen oder Baustoffe, die be
wußt oder grobfahrlässig gegen die Gütebestimmungen 
des Bauvertrages oder die anerkannten Regeln der Bau
kunst verstoßen.

Die neue Bauwesenversicherung kann sowohl vom 
Bauunternehmer w ie vom Bauherrn, und zw ar in beiden 
Fällen auch für fremde Rechnung, genommen werden. 
Bei den heute oft üblichen Arbeitsgemeinschaften meh
rerer Firmen zur Herstellung eines Bauwerkes kann jede 
Firma für ihren Anteil selbständigen Versicherungsschutz 
nehmen.

Mit Rücksicht auf die Neuartigkeit der Versicherung 
gibt es n o c h  k e i n e n  f e s t e n  P r ä m i e n t a r i f ;  die 
Versicherungsgesellschaften vereinbaren vielmehr im Ein
zelfa ll die Prämie je nach der A rt des Baues, seines Um
fanges usw. auf Grund eines vom Versicherungslustigen 
auszufüllenden Fragebogens und gegebenenfalls auch 
nach einer Untersuchung durch ihre eigenen Fachinge
nieure.

W irtschaftsum schau
Tarifordnung

Das Landesarbeitsgericht Berlin hat laut seinem Urteil 
vom 3. Juni 1935 (101, Sa . 421—35) festgelegt, daß Tarif
ordnungen mit rückwirkender Kraft unwirksam sind. Sie 
können erst mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung im 
Reichsgesetzblatt in Kraft treten. Da der Sache grund
sätzliche Bedeutung zukommt, hat das Landesarbeits
gericht die Revision an das Reichsarbeitsgericht zu
gelassen.

Berliner H ausinstandsetzungsdarlehen
In den Monaten April bis Dezem ber 1934 wurden 

281 Anträge auf Bewilligung von Hausinstandsetzungs
darlehen genehmigt. Ausgezahlt worden sind in dieser 
Zeit 996 666 RM.

Auf Grund des 2. G esetzes zur Verminderung der Ar
beitslosigkeit vom 2. September 1933 wurde 73 644 An
trägen stattgegeben. In 9450 Fällen wurde vorläufiger 
Bescheid erte ilt; 21 321 Zuschußanträge wurden abge
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lehnt. Vom April 1934 bis Februar 1935 (11 Monate) wur
den als Zuschüsse für Hausinstandsetzungsarbeiten 
13100 000 und für W ohnungsteilungen (einschließlich Um
bauten) 10676 596 RM bewilligt. Diese Zuschüsse ent
sprechen einem Arbeitswert von 100 M illionen RM. Am 
Ende der Bewilligungszeit wurden noch rund 4700 Be- 
v/illigungsbescheide zuerteilt, deren Erledigung sich bis 
zum Herbst dieses Jahres hinziehen dürfte.

Konkurse und V erg leichsverfahren
Die Berliner W irtschaftsberichte (2. Augustheft) geben 

Vergleiche für die Jah re  1933 und 1934. Danach betrug 
die Zahl der im Baugewerbe eröffneten Konkurse 11. 
Mangels Masse wurden 10 Konkurse abgelehnt. Ein er- 
öffneter Konkurs endigte mit Verg leichsverfahren.

Bausparkassen
Der Informationsdienst der Fachgrupe Private Bauspar

kassen vom 7. September gibt einen Oberblick über die 
Leistungen der öffentlichen Bausparkassen in den Jahren 
1930 bis 1934, die in fo lgender Tabe lle  zusammengestellt 
sind.

M änner vom Bau

Gesam t- G esam tzute ilung
Vertragsbestand  (ohne Zw ischenkred ite

in M illionen  RM

Mitte 1930 . . . . 60,7 3,1
Ende 1930 . . . . 132,5 9,8
Mitte 1931 . . . . 224,1 16,0
Ende 1931 . . . . 241,6 24,5
Mitte 1932 . . . . 250,8 33,3
Ende 1932 . . . . 258,0 44,7
Mitte 1933 . . . . 269,2 51,7
Ende 1933 . . . . 294,1 69,3
Mitte 1934 . . . . 323,3 75,9
Ende 1934 . . . . 347,3 93,4

Bei den Hypothekenbanken w aren  keine großen Ver
änderungen zu verzeichnen. An einigen Stellen ließen 
sich Kursermäßigungen für die Liquidations-Pfandbriefe 
nachweisen. W ährend sich die Liquidations-Pfandbriefe 
der Braunschweigisch-Hannoverschen Hypothekenbank 
befestigten, bekundeten die Schlesische Boden-Kredit
bank, die Hamburger Hypothekenbank und die Hanno
versche Boden-Kreditbank schwache Haltung.

G e s c h ä f t s b e r i c h t  d e r  D e u t s c h e n  B a u 
s p a r e r - A G .  Die G esellschaft gibt für das G eschäfts
jahr 1934 an, daß sie seit Jahresfrist mit einem neuen 
Fremdgeldtarif F, die Beschränkung ihrer Zuteilung auf 
die zweite Hypothek, durchgeführt hat. Es wurde ein

A rc h ite k t  W ilh e lm  H e ilig , d er vo r
nehmlich au f dem G eb iete  des S täd te
baues (G roßstadtum bau) in P raxis , 
Schriftten und Ausstellungen w irkt. 
Bem erkenswert w a r die Schau „B a u 
gesinnung und G e m e in s in n " in Berlin

Abschluß von 1479 Verträgen und eine Bausparsumme 
von 18 325 827 RM erreicht. Hiervon wurden 3 362 950 RM 
(239 Verträge) bereits im Jahre 1934 ausgeteilt. Die erste 
Hypothek muß von den Bausparern aufgebracht werden 
oder wird von der Treubau-AG  aus dem Kapitalm arkt 
beschafft. Der alte, reine Kollektiv-Tarif S wies am 31. 12. 
1933 eine Bausparsumme von 8 107 373 RM auf. Die Kol
lektivsumme des Geschäftsjahres 1934 betrug rund 
3 700 000. Bei ausreichender Rückstellung und W ertbe
richtigung in Höhe von 230 000 (Aktienkapital 200 000 RM) 
wurde ein Gew inn von 739.80 erzielt, nachdem die Ver
luste aus den Vorjahren durch Zusammenlegung des 
Aktienkapitals und dessen Erhöhung abgedeckt worden 
waren . Der Gew inn wurde der Reserve zugeführt.

H ypothekenm arkt
Die Beamten-Krankenversicherung gibt ihren M itglie

dern neuerdings Hypotheken zur Errichtung von Eigen
häusern. Das Vermögen des Vereins beträgt zur Zeit
12,7 Millionen RM.

G eldm arkt
Die Dberfülle des Monats August ist gewichen. Die

N achfrage nach W echseln und Schatzanweisungen nahm 
zu, während das G eldangebot nachließ . W esentlicher 
G rund dürften die Einzahlungen auf die neuen Reichs
bankschatzanweisungen sein.

Reichskennziffern
Die Kennziffer der G roßhandelspreise für Baustoffe be

trug am 21. August 110,5 gegenüber 110,6 am 28. August, 
w as eine Veränderung von +  0,1 vH bedeutet. Der M o
natsdurchschnitt für August betrug 110,6 und hat sich 
gegenüber Juli um +  0,2 vH verändert. Die Kennziffer 
für den 4. September ist 110,8. Die Veränderung gegen
über dem 28. August beträgt +  0,2 vH.

DBZ- Kurzaufgabe 12

W ir bitten, die abgebildete Raumgestaltung aus Eng
land einer offenen Beurteilung zu unterziehen. Diese 
Beurteilung soll sich nicht so sehr auf den Gesam traum 
als vielmehr auf die Einzelheiten beziehen. Das Für und 
W id er ist zu begründen.

1. Preis 10,—  RM, 2. Preis 5,—  RM.

A lle  Baugestalter und Studenten können sich betei
ligen. Preisgericht ist die Schriftleitung der Deutschen 
Bauzeitung. Die Entscheidung ist (unter Ausschluß des 
Rechtsweges) unwiderruflich. Einsendung mit dem V er
merk „K u rzau fg ab e  12" bis zum 30. September ein
senden.
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U r z a h l  u n d  G e b ä r d e .  Von Hugo Kükelhaus. 250 
Seiten, 250 Abb. Format 17 : 24 ,  A lfred Metzner V er
lag, Berlin. 9 RM. (713)

Neben dem freien Gestaltungsvermögen der Künstler hat 
es stets W erke gegeben, deren Aufbau auf Grund geo
metrischer Gesetze erfolgte. Der Streit um das Für und 
W id er solcher Arbeitsweise dauert schon Jahrzehnte. 
Kükelhaus versucht nun eine Ableitung von Regeln, die 
seiner Meinung nach allem echten organischen Schaffen 
zugrunde liegen. Er glaubt an eine „seelenhafte Bedeu
tung geometrischer Urformen" und verlangt eine „tätige 
und wache Auseinandersetzung mit ihnen durch die 
Pflege einer vertieften W erkgeom etrie". Etwa 3000 Jahre 
menschlichen Kunstschaffens ziehen an uns vorüber und 
versuchen „philosophische Zusammenhänge von O rd 
nung und Zahl und deren Nutzanwendung aufzuzeigen". 
Es ist vieles in dem Buch enthalten, was gewiß die Be
achtung des Architekten verdient. O b es tatsächlich die 
Grundzüge eines kommenden Maßbewußtseins aufzeigt, 
vermögen w ir nicht zu sagen. Doch scheint es, daß hier 
das letzte W ort noch nicht gesprochen worden ist, son
dern daß ein kämpferischer Gedankenaustausch eine 
Verlagerung des Schwerpunktes uns damit vielleicht eine 
Möglichkeit zur Klärung bringen w ird. Sehr.

G r u n d l a g e n  d e s  b a u t e c h n i s c h e n L u f t 
s c h u t z e s .  Einführung in die Theorie und in die 
konstruktiven Aufgaben des Schutzes der Bauwerke 
vor Luftangriffen. Von Dipl.-Ing. Dr. W . Vieser. 1935. 
Zementverlag Gm bH., Berlin-Charlottenburg 2. 56 S.
Pr. 2,60 RM. (95)

Kurzgefaßte Übersicht der Probleme, die dem Baufach
mann der Schutz von Hochbauten gegen Angriffe aus 
der Luft stellt, überraschend ist die Feststellung, wie 
weit die W issenschaft in dieser heute so brennend aktu
ellen Frage den Forderungen des Tages nachhinkt. Um 
die W irkung von Sprengbomben (denn nur diese behan
delt das Schriftchen) physikalisch untersuchen zu können, 
wird auf Formeln aus dem Jahre 1839 (!) zurückgegriffen. 

Auch sonst stimmen einen die Ergebnisse nicht gerade 
hoffnungsfroh, wenn man z. B. liest: „Vo lle Sicherheit 
gegen Volltreffer von 50 kg schweren Bomben werden 
Decken aus Eisenbeton von etwa 1,00 m Stärke bieten." 

W as der Verfasser empfehlen kann, ist die Behandlung 
des Bombenschutzes dem Schutz gegen elementare Er
eignisse, wie z. B. Erdbeben, gleich und Anwendung dort 
w ie hier monolithischer Eisenbetonkonstruktionen. Diese 
können zw ar auch keinen Volltrefferschutz bieten (hierfür 
muß man sich aus wirtschaftlichen Gründen auf Herstellung 
besonderer Schutzräume beschränken), aber sie werden 
am ehesten die mannigfachsten Drucke, Spannungen und 
Schwingungen aufnehmen und selbst schwerere Beschädi
gungen ohne die Folgen eines völligen Einsturzes aus- 
halten können. Zur kurzen Unterrichtung und als A n
regung zu weiteren Studien ist das Heft empfehlenswert.

Toth.

F ü h r e r  d u r c h  d i e  T e c h n i s c h e  L i t e r a t u r .  
29. Ausgabe 1935. Herausgeber und Verlag Fr. W e id e
manns Buchhandlung. 134 S. Pr. 0,35 RM. (159)

Der „Führer" ist ein überverlaglicher Katalogauszug, 
nach Sachgruppen geordnet, innerhalb dieser nach 
Autoren. Er enthält außerdem eine Übersicht der A n
ordnung und ein Stichwortverzeichnis. Enthalten ist alles 
Einschlägige und Neue. Eine recht willkommene Er
scheinung auf dem stets wachsenden Fachbüchermarkt.

Traustel

D ie  v o r s t ä d t i s c h e K l e i n s i e d l u n g  i n d e r  
M a r k  B r a n d e n b u r g  u n d  i n  d e r  G r e n z 
m a r k .  Von Gertrud Laupheimer und Marie Högel- 
W ertson 1935. Verlag  Paul Parey, Berlin. 4,80 RM.

(98)

Die Schrift ist die letzte aus der Reihe der Veröffent
lichungen des Ende 1934 aufgelösten „Deutschen 
Forschungsinstitutes für das Agrar- und Siedlungswesen".
Es handelt über die wirtschaftlichen Grundlagen der 
ländlichen und vorstädtischen Siedlung. Sie wird ein
geleitet durch ein Vorwort von M. Sering, in dem er 
als das Ziel der Schrift den Versuch bezeichnet, zuver
lässige Angaben darüber zu machen, welche Teile des 
vollen Einkommens ein angesiedelter gewerblicher An
w ärter aus seinem Landstück gewinnen kann. Die 
Untersuchung erfaßt nur die in der sogenannten ersten 
und zweiten Aktion, also bis Ende 1932 durchgeführten 
Ansiedlungen. Der erste Teil der Schrift schildert die 
Durchführung, der zweite Teil die allgemeinen, wissen
schaftlichen G rundlagen und Bedingungen der Neben
erwerbssiedlung, der dritte Teil wertet die Ergebnisse von 
Untersuchungen und Beobachtungen der angeführten 
Siedlungen während des ersten W irtschaftsjahres zahlen
mäßig aus. Die von dem Institut veranstaltete Frage
bogenerhebung ist jedoch dem Zeitpunkt (erstes Wirt
schaftsjahr), der Zeitspanne (Betriebsfragebogen vom 
1. April bis 1. Novem ber, Haushaltsfragebogen vom
1. August bis 1. Novem ber 1933) und auch dem Umfange 
nach nicht ausreichend, um die gestellte Frage von der 
Erfahrung her ausreichend zu beantworten. Als wichtig
ster Teil der Schrift verb leibt daher der zweite, wissen
schaftliche Abschnitt. Er enthält beachtenswertes Zahlen
material und Berechnungen, die als Vergleichswerte und 
als Hilfsmittel zur Durchleuchtung erfahrungsgemäß er
mittelter W erte von großem Nutzen sind (Berechnung des 
Landbedarfes für verschiedene Stufen der Nahrungs
mittel-Selbstversorgung auf verschieden gutem Boden; 
Ertragsmöglichkeit verschiedener W irtschaftsformen; Ar
beitszeitbedarf). Die Schlußfolgerungen, die diese Schrift 
nachträglich aus den Erfahrungen der ersten Abschnitte 
der vorstädtischen Kleinsiedlung zieht, lassen sich im 
wesentlichen in folgenden Forderungen zusammenfassen, 
die bei der Verw irklichung der vorstädtischen Kleinsied
lung nicht oder zu wenig beachtet worden sind: Ver
bindung der Ansiedlung mit vollem oder angemessenem 
N ebenerw erb ; S ied lerauswahl (Mann und Frau) nach 
siedlerischen Gesichtspunkten; Sied lerberatung ; stärkere 
Berücksichtigung der Gartenw irtschaft und der Tierhaltung 
durch entsprechende Bemessung der Grundstücke, der 
W irtschaftsräum e und der Mittel für Gartenplanung, 
Bodenverbesserung, Einrichtung und Ausstattung mit 
lebendem und totem Zubehör. Diese Forderungen decken 
sich mit den entsprechenden Punkten der Richtlinien, die 
der Siedlung des neuen Staates, insbesondere der Arbeit 
des Reichsheimstättenamtes der N SD AP und der DAF zu
grunde liegen. Umlauf

K a t h o l i s c h e  K i r c h e n b a u t e n  an der Saar.
Von J. J . M orper. 46 A bb . im Text. 1935. Saar
brücker Druckerei und Verlag  A .-G . Preis 2.— RM. (27) 

Dem Architekten und Baufachm ann wird dieses mit vielen 
guten Abbildungen versehene Buch le ider nur wenig 
sagen. Es fehlen G rundrisse und Schnitte. Die Photos 
allein sagen dem Fachmann zu wenig. Im übrigen bringt 
die Sammlung eine Reihe interessanter Lösungen, wenn
gleich vie le der Bauten noch immer viel zu viel Forma
lismus und Künsteleien zeigen . Wendland


